
12 Nr. 8479 — Erk. v. 26. Jänner 1979, B 215/76 

8479 

EStG 1953 und 1967; denkunmögliche Anwendung der anti 5 und 6 
(Rückstellung für Pensionszusage mit Wertsicherungsklausel) 

Erk. v. 26. Jänner 1979, B 215/76 

Der Bescheid wird aufgehoben. 

Entscheid nngsgründe: 

I. Die bf. Gesellschaft hat in ihren Bilanzen 1967 bis 1972 für alle ein- 

gegangenen und an den einzelnen Bilanzstichtagen noch bestehenden 
Pensionsverpflichtungen die versicherungsmathematisch ermittelten Dek- 
kungserfordernisse unter Berücksichtigung der i. S. der vertragsmäßigen 
Vereinbarungen zugewachsenen Verpflichtungen (Wertsicherung, allge- 
meine Lohnkorrekturen usw. ) rückgestellt. 

Das Finanzamt für Körperschaften in Wien hat auf Grund einer 
Betriebsprüfung der Jahresabschlüsse der Jahre 1967 — 1972 mit dem am 
7. Oktober 1974 zugestellten Bescheid für jene flüssigen Pensionen, die 
auf Pensionszusagen vor 1967 beruhen, in der Steuerbilanz den Ansatz der 
Pensionsrückstellungen lediglich in der Höhe zugelassen, in der er im 
Zeitpunkt des Beginns der Pensionszahlungen gebildet worden war (Bar- 
wert im Zeitpunkt des Beginnes der Pensionszahlungen). Lediglich für 
eine flüssige Pension, die nach 1966 zugesagt worden war, wurde die 
Erhöhung der Rückstellung nach dem Ausscheiden aus dem aktiven 
Dienst steuerlich anerkannt. Dementsprechend ergaben sich bei der 
bescheidmäßigen Festsetzung der steuerpflichtigen Gewinne und bei der 
Berechnung der vorgeschriebenen Körperschaftssteuer Änderungen 
gegenüber den Steuererklärungen. 

In der gegen diese Bescheide eingebrachten Berufung führte die Bf. 
aus, daß die Kürzung der Pensionsrückstellungen dem Abschnitt 39 der 
ESt-Richtlinien 1967 entspreche und auch Stütze in verschiedenen Erk. 
des VwGH finde, jedoch nicht in Einklang mit den Bewertungsvorschrif- 
ten des EStG stehe. Die Bewertungsvorschrift des $ 6 Abs. 1 Z. 3 EStG 
1967 bewirke in Verbindung mit $ 6 Abs. 1 Z. 2 EStG, daß Schulden ent- 
weder mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder mit dem höhe- 
ren Teilwert anzusetzen seien. Irgendeine Einschränkung, daß diese 
Bewertungsvorschriften für Rentenverpflichtungen nicht gelten würden, 
enthalte das EStG nicht. Dies gelte nicht nur für die Verpflichtungen, die 
sich aus einer nach 1966 gegebenen Pensionszusage ergeben, wie dies die 
ESt-Richtlinien 1967 vermeinten, sondern auch für Verpflichtungen aus 
vorher zugesagten Pensionen. 
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Mit Berufungsentscheidung der Finanzlandesdirektion für Wien, NÖ 
und Bgld. , Berufungssenat für Körperschaften vom 28. November 1975, 
GZ GA 9-66/5/75, zugestellt am 27. April 1976, wurde die Berufung als 
unbegründet abgewiesen, die angefochtenen Bescheide jedoch abgeän- 
dert. 

In der Berufungsentscheidung wurde unter Zitierung zweier Erk. des 
VwGH ausgeführt, daß Rückstellungen für Pensionsversicherungen 
steuerlich nur so lange gebildet werden könnten, als die Erfüllung dieser 
Verpflichtungen noch in der Zukungft liege, also bis zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens des Anspruchsberechtigten aus dem aktiven Dienst. Eine 
Erhöhung künftiger Pensionsleistungen, die sich aus einer früheren Pen- 
sionszusage von selbst ergibt, berechtige daher den Unternehmer nur vor 
dem Ausscheiden des Anspruchsberechtigten aus dem aktiven Dienst zur 
Erhöhung der Pensionsrückstellung (durch eine auf die zu erwartende 
künftige Dienstzeit des Bediensteten zu verteilende Erhöhung). Hingegen 
berechtige die Erhöhung der bereits laufenden Pensionsleistungen an 
Ruhegenußempfänger nicht zu einer Erhöhung der für den Ruhegenuß- 
empfänger gebildeten Pensionsrückstellung (vgl. VwGH vom 9. Juli 1954, 
Z. 62/53). Dies gelte auch für die Wirksamkeit einer Wertsicherungsver- 
einbarung im Falle der Geldwertänderung. 

Die nach versicherungsmathematischen Grundsätzen errechnete Pen- 
sionsrückstellung bilde am Ende der aktiven Dienstzeit das Deckungska- 
pital, aus dem die Pensionszahlungen zu bestreiten seien. Nachträgliche 
Pensionserhöhungen seien als neue Zusage zu behandeln, die während 
der aktiven Dienstzeit zu einer entsprechenden Erhöhung der Pensions- 
rückstellung führen. Treten Pensionserhöhungen aber während des Ruhe- 
standes, also in einer Zeit ein, in der die Pensionszahlung bereits begon- 
nen hat, so könne die zusätzliche Pensionslast die Rückstellung nicht 
mehr erhöhen, sondern nur mehr die Gewinne der Jahre mindern, aus 
deren Wirtschaftserfolg sie bestritten werden. 

Zusätzlich hat die Finanzlandesdirektion ihr Ergebnis auch aus dem 
Erfordernis der periodenmäßig richtigen Erfolgsabgrenzung begründet. 
Der VwGH habe in ständiger Rechtsprechung die Auffassung vertreten, 
daß in der Bilanz eines Wirtschaftsjahres eine Rückstellung nur in der 
Höhe gebildet werden dürfe, in der der Erfolg eines Wirtschaftsjahres 
nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung belastet werden 
kann. Die aus der Pensionszusage entstehenden Lasten könnten daher 
nicht nur den Gewinn des Jahres der Penionszusage oder der nachträgli- 
chen Erhöhung mindern. Gerade darauf laufe aber die Vorgangsweise der 
Bf. hinaus, wenn sie Pensionsverpflichtungen gegenüber bereits in Pen- 
sion befindlichen Arbeitnehmern im Jahre des Entstehens der Verpflich- 
tung mit dem Barwert passiviere. 



14 Nr. $479 — Erk. v. 26. Jänner 1979, B 215/76 

In Ansehung der Bewertung der Pensionsverpflichtung für die eine 
von der Bf. nach 1966 gegebene Pensionszusage führt der Bescheid aus, 
daß die vom Finanzamt — entsprechend den ESt-Richtlinien — vorge- 
nommene Anerkennung der Erhöhung der Rückstellung auch nach Aus- 
scheiden aus dem aktiven Dienst mit dieser Rechtsauffassung nicht in Ein- 
klang stehe. Der Berufungssenat entschied daher, daß die Pensionsrück- 
stellung auch für diesen Fall nach Eintritt in den Ruhestand nicht mehr 
erhöht werden könne. Dementsprechend wurden die Bemessungsgrundla- 
gen und Abgaben in der Berufungsentscheidung neu festgesetzt. 

Gegen diesen Berufungsbescheid wendet sich die vorliegende, auf 
Art. 144 B-VG gestützte Beschwerde an den VfGH, in der die Verletzung 
des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf Gleichheit aller 
Staatsbürger vor dem Gesetz und Unversehrtheit des Eigentums gerügt. 

Die bei. Beh. hat die Verwaltungsakten vorgelegt und eine Gegen- 
schrift erstattet, mit der sie beantragt, die Beschwerde als unbegründet 
abzuweisen. 

II. Der VfGH hat erwogen: 
1. Die Bf. ist eine in das Handelsregister eingetragene, buchführungs- 

pflichtige Kapitalgesellschaft und als solche körperschaftssteuerpflichtig. 
Die Körperschaftssteuer ist nach ihrem Einkommen i. S. des EStG zu 
bemessen, wobei gemäß tl 8 Abs. 2 KStG alle Einkünfte der Bf. als Ein- 
künfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln sind. Dementsprechend ist für 
die Berechnung der Einkünfte der Gewinn des Unternehmens maßgeb- 
lich, der gemäß $ 4 Abs. 1, 1. Satz EStG 1953 (für 1967) und EStG 1967 (für 
1968 — 1972) der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am 
Schluß des Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am Schluß des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahres, vermehrt um den Wert der Entnah- 
men und vermindert um den Wert der Einlagen, ist. 

Gemäß li 5 EStG 1953 und EStG 1967 ist dabei bei Gewerbebetrieben, 
deren Firma im Handelsregister eingetragen ist, für den Schluß des Wirt- 
schaftsjahres das Betriebsvermögen anzusetzen, das nach den Grundsät- 
zen ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist. Ausdrücklich 
bestimmte ti 5 EStG 1953 ebenso wie $ 5 EStG 1967 überdies, daß die Vor- 
schriften über die Bewertung (tl 6) zu befolgen seien. 

2. a) Der VfGH hatte sich bereits in seinem Erk. Slg. 5025/1965 mit 
der Bedeutung dieser Vorschrift befaßt und damals ausgeführt: 

„Das Einkommensteuergesetz verweist also mit der Vorschrift, daß das 
Betriebsvermögen nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auszu- 
weisen ist, auf die hiefür maßgeblichen handelsrechtlichen Bestimmungen. Gemäß 
$ 40 HGB sind bei der Aufstellung des Inventars und der Bilanz sämtliche Vermö- 
gensgegenstände und Schulden nach dem Werte anzusetzen, der ihnen in dem Zeit- 
punkte beizulegen ist, für welchen die Aufstellung stattfindet. Zweifelhafte Forde- 
rungen sind nach ihrem wahrscheinlichen Wert anzusetzen, uneinbringliche Forde- 
rungen abzuschreiben. Nach handelsrechtlichen Grundsätzen sind demnach grund- 
sätzlich alle Verbindlichkeiten (Schulden) ohne Rücksicht auf die Fälligkeit zu pas- 
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sivieren, wenn diese am Bilanzstichtag bereits entstanden sind. Bei der Passivierung 
solcher Verbindlichkeiten handelt es sich um eine echte Passivierungspflicht, die 
auf den Grundsätzen ordnungsmäßiger kaufmännischer Buchführung beruht und 
die daher nach dem Wortlaut des $ 5 EStG 1953 auch für das Steuerrecht eine 
Pflicht und nicht bloß ein Recht zur Passivierung der im Laufe des Geschäftsjahres 
entstandenen Verbindlichkeiten (Rückstellungen) in der Jahresbilanz darstellt 
(siehe auch $ 131 Abs. 1 B IV und Abs. 2 Aktiengesetz). Als Rückstellungen sind 
handelsrechtlich Beträge anzusehen, die der Berücksichtigung ungewisser Schulden 
dienen. 

Diese allgemeinen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung müssen auch für 
rechtsverbindlich zugesicherte Pensionen gelten. Rückstellungen für Pensionsver- 
pflichtungen bringen keine bereits fälligen Verbindlichkeiten zum Ausdruck, sie 
werden vielmehr für Verbindlichkeiten gemacht, die künftig für eine noch unge- 
wisse Zeitdauer entstehen werden. Es handelt sich hiebei um Lasten, die für ein 
Unternehmen wirtschaftlich von wesentlicher Bedeutung sein können. Grundsätz- 
lich ist daher eine solche Verbindlichkeit nach Handelsrecht zu passivieren. " 

Der VfGH sieht keinen Anlaß, von dieser Rechtsprechung, aus der 
sich für den konkreten Fall die Passivierungspflicht für zugesagte Pensio- 
nen ergibt, abzugehen. 

b) Auch der VwGH hat in seinem — auf einem Rechtsatz eines ver- 
stärkten Senates beruhenden — Erk. Slg. 990 F/1954 den Rechtsgrund, 
der die Bildung einer Rückstellung für Versorgungsverpflichtungen steuer- 
lich rechtfertigt, in der am maßgeblichen Bilanzstichtage bereits bestehen- 
den Verpflichtung des Unternehmers gelegen erachtet, in den folgenden 
Jahren voraussichtlich Versorgungsgenüsse zahlen zu müssen. Da die 
Höhe der Aufwendungen für künftige Ruhegenußzahlungen am Bilanz- 
stichtag noch ungewiß ist, kann nach der Judikatur der Gerichtshöfe des 
öffentlichen Rechts der Schuldenstand zum Bilanzstichtag nur durch eine 
entsprechende nach versicherungsmathematischen Grundsätzen berech- 
nete Rückstellung möglichst richtig und vollständig dargestellt werden 
(vgl. Slg. 5025/1965, VwGH Slg. 990 F/1954). 

c) $ 5 EStG enthält jedoch noch die weitere Verpflichtung, dalk die 
Vorschriften über die Bewertung ($ 6) zu befolgen sind. Für die Bewertung 
der zu passivierenden Verbindlichkeiten normiert $ 6 Abs. 1 Z. 3 EStG die 
sinngemäße Anwendung der Vorschrift des (l 6 Abs. 1 Z. 2 EStG. Diese 
Vorschrift besagt, daß die Wirtschaftsgüter mit Ausnahme der abnutzba- 
ren Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten anzusetzen sind und daß statt dieser der niedrigere 
Teilwert angesetzt werden kann. Die sinngemäße Anwendung dieser 
Bewertungsvorschrift auf Schulden bedeutet, daß Schulden entweder mit 
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder mit dem höheren Teil- 
wert anzusetzen sind. Eine Einschränkung derart, daß diese Bewertungs- 
vorschrift für Rentenverpflichtungen nicht gelten würden, enthält das 
EStG nicht. 

Der Teilwert wird im tl 6 Abs. 1 Z. 1 EStG als der Betrag umschrieben, 
den ein fiktiver Erwerber eines ganzen Betriebs, wenn er diesen fortzufüh- 



16 Nr. 8479 — Erk. v. 26. Jänner 1979, B 215/76 

ren beabsichtige, im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne 
Wirtschaftsgut ansetzen würde. Es ist evident, daß ein fiktiver Erwerber 
eines Betriebes eine Rentenverbindlichkeit in der Höhe ihres aktuellen 
Barwertes ansetzen würde; dieser Betrag ist auf den Zeitpunkt des fiktiven 
Erwerbs bezogen und läßt sich seiner Höhe nach nach versicherungsma- 
thematischen Grundsätzen errechnen. 

Der VfGH hat daher in seinem Erk. Slg. 5025/1965 ausgesprochen, 
daß sich für die Frage der Bewertungen der Pensionszusage auf Grund 
des f 6 EStG nichts anderes ergibt, als auf Grund der allgemeinen, auf f 5 

EStG beruhenden Verpflichtung. Der VfGH sieht auch diesbezüglich kei- 
nen Anlaß von dieser Judikatur abzugehen. Die Passivierung einer vom 
Unternehmer eingegangenen Pensionsverpflichtung in der nach versiche- 
rungsmathematischen Grundsätzen berechneten Höhe zum Zeitpunkt des 
Bilanzstichtages entspricht daher sowohl den gemäß f 5 EStG maßgebli- 
chen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung als auch dem gemäß 
$ 6 Abs. 1 Z. 3 EStG für die Bewertung von Rentenverbindlichkeiten maß- 
geblichen Teilwert. 

3. Die bei. Beh. hat eine derartige Rückstellung für Pensionsverpflich- 
tungen nur in jener Höhe zugelassen, die sich auf Grund versicherungsma- 
thematischer Berechnungen im Zeitpunkt des Ausscheidens des 
Anspruchsberechtigten aus dem aktiven Dienst ergibt und — in Überein- 
stimmung mit dem schon erwähnten Erk. des VwGH Slg. 990 F/1954— 
die Rechtsauffassung vertreten, daß eine Erhöhung der Pensionsleistun- 

gen an Ruhegenußempfänger eines Unternehmens, die sich aus einer frü- 
heren Pensionszusage von selbst ergibt, den Unternehmer nicht zu einer 
Erhöhung der Pensionsrückstellung berechtigt. 

In der mündlichen Verhandlung vor dem VfGH hat die bei. Beh. ihre 
Rechtsauffassung dahin gehend präzisiert, daß derartige Erhöhungen von 
Pensionsleistungen auch nach dem Ausscheiden des Dienstnehmers aus 
dem Dienstverhältnis durch Anpassung der Rückstellung berücksichtigt 
werden können, daß aber dabei nicht über den Ansatz zum letzten Bilanz- 
stichtag hinausgegangen werden darf. 

4. a) Die Bf. behauptet, durch den auf dieser Rechtsauffassung beru- 
henden angefochtenen Bescheid in ihrem verfassungsgesetzlich gewährlei- 
steten R6cht auf Unverletzlichkeit des Eigentums verletzt worden zu sein. 

Dieses Grundrecht wird gemäß der ständigen Rechtsprechung des 
VfGH durch einen in das Eigentum eingreifenden Bescheid einer Verwal- 
tungsbehörde dann verletzt, wenn der Bescheid unter Heranziehung einer 
verfassungswidrigen Rechtsgundlage erlassen wird oder wenn er gesetzlos 
ist, wobei die denkunmögliche Anwendung eines Gesetzes ebenfalls als 
Gesetzlosigkeit angesehen wird. 
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b) Die Bf. behauptet nicht, daß die im angefochtenen Bescheid ange- 
wendeten Gesetzesbestimmungen verfassungswidrig wären. Auch sonst 
sind im Verfahren Anhaltspunkte dafür nicht hervorgekommen. 

c) Die Bf. ist aber der Meinung, daß die bei. Beh. die tjtj 5 und 6 EStG 
in denkunmöglicher Weise angewendet habe. 

Mit dieser Behauptung ist die Bf. im Recht: 

aa) Wie unter II. 2. dargelegt wurde, ergibt sich aus der bisherigen 
Rechtsprechung des VfGH eine Passivierungspflicht für zugesagte Pensio- 

nen, wobei gemäß f$ 5 und 6 EStG die Höhe der Rückstellung nach ver- 

sicherungsmathematischen Grundsätzen zu berechnen ist und die gesamte 
Schuld zu umfassen hat. Dies betrifft auch Verpflichtungen zur Bildung 
von Rückstellungen, die erst nach der Pensionierung des Dienstnehmers 
erfolgen können. Eine gleichartige Situtation lag dem schon zitierten Erk. 
des VfGH Slg. 5025/1965 zugrunde. Dabei ging es um den Fall einer 
Rückstellung für einen künftigen Pensionsaufwand, in dem die Pensions- 

zusage erst anläßlich des Ausscheidens aus dem aktiven Dienstverhältnis 

erfolgte und die Passivierung des für die Pensionszusage erforderlichen 
Deckungskapitals in der Bilanz des gleichen Wirtschaftsjahres vorgenom- 
men wurde. Im Zeitpunkt des Bilanzstichtages waren demnach schon 
durch einige Monate Pensionszahlungen erfolgt. 

Der damals angefochtene Bescheid, der Grundlage für das Verord- 
nungsprüfungsverfahren, das zu diesem Erkenntnis führte, war, führte 
aus, daß der Zeitpunkt für die Bildung einer steuerlich zulässigen Pen- 
sionsrückstellung verspätet war, weil nach dem Ausscheiden aus dem akti- 
ven Dienstverhältnis mangels einer rechtlichen Handhabe nicht mehr die 
Möglichkeit bestand, Pensionsrückstellungen für die Steuerbilanz zu bil- 

den, die der Deckung des bereits fälligen Pensionsaufwandes dienen sol- 
len. Er stützte sich dabei auf Abschnitt 31 Abs. 1 DE-ESt 1954. 

Im erwähnten Erkenntnis, das zur Aufhebung dieser Bestimmung 
führte, führte der VfGH aus: 

„Den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung wider- 
spricht es, daß eine Pensionszusage im Jahre der Zusage nicht passiviert werden 
darf, wenn der Versorgungsfall im gleichen Jahr eingetreten ist, wenn also, wie im 
Anlaßfall, die Pensionszusage erst im Augenblick des Ausscheidens aus dem akti- 
ven Dienst gemacht worden ist und daher die Rückstellung in der Bilanz erst nach 
Ablauf des Geschäftsjahres erfolgen kann. Diesen Widerspruch zu den handels- 
rechtlichen Grundsätzen enthält aber der Schlußsatz des Abschnittes Punkt 31 
Abs. 1 DE-Est 1954, wonach in jenen Fällen, in welchen der Versorgungsfall bereits 
eingetreten ist (laufende Pensionen), steuerrechtlich eine Rückstellung nicht neu 
gebildet werden darf. Dieser Satz ist daher auch inhaltlich allein schon aus dem 
Grunde gesetzwidrig, weil durch ihn auch jene Fälle erfaßt werden, in welchen eine 
Pensionszusage erst im Jahre des Ausscheidens aus dem aktiven Dienst erfolgt. Da 
das in Abschnitt 31 Abs. 1 DE-Est 1954 letzter Satz enthaltene Verbot der Bildung 
einer Rückstellung zur Deckung eines künftigen Pensionsaufwandes den handels- 
rechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung widerspricht, steht diese 
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Verordnungsbestimmung mit dem Gesetz, und zwar mit $ 5 EStG 1953, in Wider- 
spruch. " 

Der VfGH bleibt auch diesbezüglich bei seiner Rechtsauffassung, aus 
der sich ergibt, daß das EStG eine Passivierungspflicht auch für Pensions- 
zusagen vorsieht, deren Auszahlung vor dem Bilanzstichtag begonnen hat. 

bb) Es läßt sich auf Grundlage dieser Rechtsprechung kein gesetzli- 
cher Anhaltspunkt dafür finden, eine Passivierung für einen bestimmten 
Teil von Rentenverpflichtungen nicht zuzulassen, nur weil sich die Ver- 
pflichtung hinsichtlich dieses Teils auf Grund des Wirksamwerdens einer 
Wertsicherungsklausel ergibt, die vor Pensionierung des Dienstnehmers 
zugesagt, aber erst während des Ruhegenusses wirksam wurde. 

Gerade das aber hat die bei. Beh. getan; sie hat eine Passivierung des 
Barwertes nur für jenen Teil der Pensionszusage, der während der Zeit des 
Bezugs des Ruhegenusses keine Erhöhung erfährt, akzeptiert; hingegen 
hat sie jene Teile der das Unternehmen treffenden, zu Aktivzeiten des 
Berechtigten gegebenen (also betrieblich veranlaßten) Pensionszusagen, die 
infolge des Eintritts einer bestimmten Bedingung eine Erhöhung der Pen- 
sionsleistung für Ruhegenußempfänger bewirken, als nicht passivierungs- 
fähig angesehen, soweit sie über den Ansatz zum letzten Bilanzstichtag 
hinausgehen. 

Durch das Wirksamwerden einer solchen Bedingung entsteht aber für 
die Bf. ebenfalls eine Schuld für künftige Jahre, die den allgemeinen 
Regeln über die Passivierungspflicht entsprechend genau so zu behandeln 
ist, wie die Schuld, die sich aus der ursprünglichen Pensionszusage ergibt. 
Für eine Andersbehandlung der Erhöhungskomponente fehlt im Gesetz 
jeglicher Anhaltspunkt; insbesondere hat die Behörde auch nicht mit der 
Feststellung recht, daß die der Erhöhungskomponente entsprechende 
Schuld nicht feststellbar sei. Denn ebenso wie im Zeitpunkt des aufrech- 
ten Dienstverhältnisses nach versicherungsmathematischen Grundsätzen 
auf Grund objektivierbarer Kriterien eine Pensionsrückstellung errechnet 
werden kann, ist djes während der Pensionszeit des Berechtigten möglich, 
wenn der Erhöhungsbetrag auf Grund einer Wertsicherungsklausel erre- 
chenbar ist. 

cc) Das Vorbringen der bei. Beh. , die eine Rechtfertigung für diese 
Praxis darin erblickt, daß nach Eintritt in den Ruhestand die betrieblichen 
Pensionsleistungen eben zu Lasten der dafür gebildeten Rückstellung 
gehen, geht ins Leere. Denn wenn die seinerzeit gebildete Rückstellung 
auf Grund versicherungsmathematischer Berechnungen die seinerzeit ver- 
sprochenen Pensionsleistungen zu decken geeignet ist, so kann sie nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen nicht auch geeignet sein, spä- 
ter erhöhte Pensionsleistungsverpflichtungen für künftige Jahre zu dek- 
ken. Bei diesen Erhöhungsbeträgen handelt es sich vielmehr um zusätzli- 
che Leistungsverpflichtungen, für die seinerzeit (in der Bilanz des 
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Geschäftsjahres, in dem der Übertritt in den Ruhestand erfolgt ist) keine 
Rückstellung gebildet werden konnte. Derartige Erhöhungen der Ver- 
pflichtungen der Unternehmen können daher nach versicherungsmathe- 
matischen Grundsätzen gar nicht zu Lasten der seinerzeitigen Pensions- 
rückstellung bestritten werden. Sie sind aber keine neuen Zusagen, son- 
dern seinerzeit (während der Aktivzeit des Anspruchsberechtigten) gege- 
bene, daher betrieblich veranlaßte Zusagen, die aber erst beim Eintritt 
bestimmter Umstände während des Ruhegenusses (z. B. bestimmte Infla- 
tionsentwicklung) wirksam werden. 

Der Eintritt solcher Umstände aber bewirkt, wendet man das vorhin 
Ausgeführte an, eine auf die Erhöhungskomponente bezogene Passivie- 
rungspflicht, und zwar periodengemäß richtig zu Lasten des Gewinns in 
dem Jahr, in dem die Bedingung für die Erhöhung der Pensionsleistung 
eingetreten ist. 

dd) Auch der vom VwGH im Erk. Slg. 990 F/1954 hervorgehobene 
Umstand, daß eine Erhöhung der Pensionsleistung während des Ruhege- 
nusses es nicht erlaube, für diese während der Aktivzeit eine Rückstellung 
zu bilden und alljährlich bis zum Eintritt des Versorgungsfalles zu erhö- 
hen, vermag die Tatsache nicht zu rechtfertigen, daß die Behörde — entge- 
gen der steuerrechtlichen Behandlung der Grundverpflichtung — eine 
Passivierung der Erhöhungskomponente als unzulässig angesehen hat. 
Der VwGH hat in diesem Erk. die Auffassung vertreten, daß eine Erhö- 
hung der zur Erfüllung von Versorgungsverpflichtungen notwendigen 
Aufwendungen den Gewinn eines Wirtschaftsjahres nur insoweit mindern 

könne, als dies diesem Jahr auch voll zurechenbar sei. So sei bei einer 
Erhöhung künftiger Pensionsleistungen an aktive Bedienstete eines Unter- 
nehmens der Unternehmer nur berechtigt, das Mehrerfordernis durch eine 
auf die zu erwartende künftige Dienstzeit des Bediensteten zu verteilende 
Erhöhung der Pensionsrückstellung zu decken. Dies deshalb, weil die 
Erhöhung des Erfordernisses nur in jenem Ausmaß zulässig sei, als das 
einzelne Wirtschaftsjahr damit belastet werde. 

Die bei. Beh. gewinnt durch den Hinweis auf die Rechtsansicht des 
VwGH freilich nichts für ihren Standpunkt im vorliegenden Verfahren. 
Denn im konkreten Fall ist eben die Verpflichtung zur erhöhten Pensions- 
leistung in jenem Geschäftsjahr wirtschaftlich wirksam geworden, in dem 
jene Bedingung erfüllt wird, die für das Wirksamwerden der Pensionser- 
höhung zur Aktivzeit des Anspruchsberechtigten der Pensionszusage bei- 

gefügt wurde, also etwa die Erhöhung der Lebenshaltungskosten. Das 
Wirksamwerden dieser Bedingung in einem einzigen Geschäftsjahr ver- 

langt, daß auch die wirtschaftliche Folge des Eintritts dieser Bedingung in 

diesem Wirtschaftsjahr zu erfassen ist: 
Eine Erhöhung einer Pensionsverpflichtung auf Grund des Wirksam- 

werdens einer Wertsicherungsklausel ist kein Vorgang, der auf die frühere 
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Aktivzeit rückprojiziert werden kann, sondern ein Ereignis, das zu Recht 
jene Periode belastet, in welcher dieses Ereignis eintritt. Denn es ist nicht 
möglich, zum Zeitpunkt des Ausscheidens eines Dienstnehmers aus dem 
aktiven Dienst auch die künftige Inflationsrate mit ausreichender Sicher- 
heit zu prognostizieren; da dies aber Voraussetzung dafür wäre, um nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen zum Zeitpunkt des Ausschei- 
dens aus dem Aktivdienst eine Rückstellung auch in der Höhe zu bilden, 
daß sie künftige Wertsteigerungen miteinschließt, scheidet diese Möglich- 
keit der Bildung einer Rückstellung aus. 

Die Schmälerung des Reinvermögens des Unternehmens tritt in jenem 
Jahr ein, in dem eine Schuld auf Grund des Wirksamwerdens einer Wert- 
sicherungsvereinbarung ansteigt. Es ist daher zulässig, die Erhöhung der 
Pensionsverpflichtung für künftige Jahre in dem Jahr zu passivieren, in 
dem durch Wirksamwerden der seinerzeit bedungenen Wertsicherungs- 
klausel die Erhöhung aktuell und damit berechenbar wird. 

ee) Auch die Anwendung des g 6 Abs. 1 Z. 3 EStG führt zu keinem 
anderen Ergebnis. Denn der nach dieser Vorschrift für die Rentenver- 
pflichtung anzusetzende Teilwert ist jedenfalls der nach versicherungsma- 
thematischen Grundsätzen berechnete Barwert, der den Pensionsver- 
pflichtungen im Zeitpunkt des fiktiven Kaufes des Betriebes entspricht, 
nicht aber der Barwert, der den Verpflichtungen zu einem früheren Zeit- 
punkt, nämlich dem des Ausscheidens des Berechtigten aus dem aktiven 
Dienst entspricht. 

d) Die bei. Beh. hat somit ohne jede gesetzliche Grundlage die Passi- 
vierung hinsichtlich jenes Teils der Verbindlichkeit für Pensionszusagen, 
der auf eine zu Aktivzeiten zugesagte, aber erst nach Pensionierung wirk- 
sam werdende Erhöhung der Pensionsleistung entfällt — anders als hin- 
sichtlich des seiner Höhe nach während des Bezugs des Ruhegenusses 
unveränderlichen Teils der Pensionsverpflichtungen — für unzulässig 
erachtet. 

Der VfGH hat schon im Erk. Slg. 5070/1965 (Anlaßfall zu 5025/1965) 
ausgesprochen, daß sich die Auffassung, die Bildung von Rückstellungen, 
die zur Deckung eines bereits fälligen Pensionsanspruches dienen sollen, 
sei steuerlich nicht zulässig, auf keine geltende Rechtsgrundlage zu stüt- 
zen vermag. Gleiches gilt auch für den vorliegenden Fall, in dem die 
bei. Beh. unter Berufung auf die Judikatur des VwGH eine gleichartige 
Rechtsauffassung vertreten hat. 

Der angefochtene Bescheid hat somit keine gesetzliche Deckung. 
Soweit die bei. Beh. ihn auf die $f 5 und 6 EStG gestützt hat, hat sie daher 
diese Bestimmungen in denkunmöglicher Weise zur Begründung ihrer 
Rechtsansicht herangezogen. 
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Damit wurde die Bf. in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums verletzt. Der angefochtene 
Bescheid war daher aufzuheben. 

Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich, auf das weitere Vorbringen der 
Beschwerde, die Bf. sei durch den angefochtenen Bescheid auch in ihrem 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Gleichheit aller Staats- 
bürger vor dem Gesetz verletzt, einzugehen. 

8480 

Flurverfassungs-GrundsatzG; g 11 Abs. 1 (Fassung 
BGBl. 390/1977) schließt die Berufung gegen die Anordnung der 
vorläufigen Vbernahme der Grundabfindungen und der Auszahlung 

vorläufiger Geldabfindungen nicht aus 

Beschi. v. 26. Jänner 1979, B 638/78 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Begründung: 

I. Die Beschwerde wendet sich gegen einen Bescheid der Nö. Agrarbe- 
zirksbehörde vom 19. Oktober 1978, womit im Zusammenlegungsverfah- 
ren O die vorläufige Übernahme der Grundabfindungen, die Auszahlung 
der Geldabfindungen, die vorläufige Durchführung der Geldausgleiche, 
die Durchführung der gemeinsamen Maßnahmen und die Errichtung der 
gemeinsamen Anlagen angeordnet wird und Einwendungen der Bf. teils 
ab- und teils zurückgewiesen werden. Die aufschiebende Wirkung allfälli- 

ger Berufungen gegen diesen Bescheid wurde gemäß $ 64 Abs. 2 AVG aus- 
geschlossen. 

Die Bf. erachten sich durch die Anordnung der vorläufigen Über- 
nahme der Grundstücke beschwert und im verfassungsgesetzlich gewähr- 
leisteten Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt, 
weil eine Berufung gegen diese Anordnungen nicht möglich sei und die 
Behörde kein ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt, son- 
dern Willkür geübt habe. 

II. Die Beschwerde ist unzulässig. 
In Angelegenheiten der Bodenreform endet der Instanzenzug in der 

Regel beim Landesagrarsenat (f 7 AgrarbehördenG). Gegen die vorläufige 
Übernahme der Grundabfindungen und die Auszahlung vorläufiger Geld- 
abfindungen war wohl nach $ 11 Abs. 3 des Flurverfassungs-GrundsatzG 


